((Anleitung: Mit der Taste F11 können Sie von Feld zu Feld hüpfen.))

Strafanzeige wegen Verbrennen von Abfällen
in nicht dazu geeigneter Anlage
Die Gemeinde  MACROBUTTON NOMACRO ( xy, vertreten durch  MACROBUTTON NOMACRO ( xy, erstattet hiermit Anzeige an das Amtsstatthalteramt  MACROBUTTON NOMACRO ( xy wegen:
Verbrennen von Abfällen in nicht dazu geeigneter Anlage gemäss Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983, Art. 30 c Abs. 2 und Art. 61 Abs. 1 lit. f sowie gemäss Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985, Art. 26a,
gegen



 MACROBUTTON NOMACRO ( xy
Sachverhalt
Am  MACROBUTTON NOMACRO ( TT.MM.JJJJ kontrollierte der von Ihnen beauftragte Feuerungskontrolleur an der oben genannten Adresse die Holzfeuerungsanlage. Er entnahm aus dieser Asche, um sie von einem Labor analysieren zu lassen. Das Labor stellte dabei fest, dass dort nicht zulässige Brennstoffe verfeuert wurden. Die gleiche Feststellung wurde bereits am  MACROBUTTON NOMACRO ( TT.MM.JJJJ gemacht.  MACROBUTTON NOMACRO ( xy wurde daraufhin mit Schreiben vom  MACROBUTTON NOMACRO ( TT.MM.JJJJ ermahnt, keine Abfälle mehr im Ofen zu verbrennen. 
Sichergestellt
Aschenprobe (kann bei Bedarf noch einmal analysiert werden)

Bemerkungen

 MACROBUTTON NOMACRO ( xy
Unsere Kosten

Fr.  MACROBUTTON NOMACRO ( xy
Beilagen
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